
Eine Reform des Betreuungsrechts steht an 
Von Elmar Kreft

p   Nach der Abschaffung der Entmündi-
gung im Jahre 1992, mehreren kleinen  
Reformen und der Unterzeichnung der  
UN-Behindertenrechtskonvention steht 
dem Betreuungsrecht aufgrund der Veröf-
fentlichung zweier wegweisender Studien 
nun wieder ein Umbruch bevor. Das Bun-
desministerium für Justiz und Verbraucher-
schutz (BMJV) gab diese Studien in Auf-
trag und moderiert nun einen Reformpro-
zess unter dem Titel »Selbstbestimmung 
und Qualität im Betreuungsrecht«. Dieser 
breit angelegte Diskurs mit achtzig Exper-
ten soll bis Ende 2019 geführt werden. 
Langjährige Praktiker aus Behörden, Be-
treuungsvereinen und der Justiz, Wissen-
schaftler, Vertreter aus Berufs- und Fach-
verbänden, selbstständige Betreuer und 
erstmals in der Geschichte des Betreuungs-
rechts auch Interessenverbände von Men-
schen mit Behinderungen und Betroffene 
selbst werden in den Diskussionsprozess 
mit eingebunden. 

Was sind die Erkenntnisse dieser vom 
BMJV in Auftrag gegebenen Studien und 
was bedeuten sie für die Betroffenen und 
die Akteure im Betreuungswesen? 

 
Die erste Studie zur Erforderlichkeit  
einer rechtlichen Betreuung 

 
Das IGES-Institut Berlin, ein unabhängiges, 
privatwirtschaftliches Forschungs- und Be-
ratungsinstitut für Infrastrukturfragen, un-
tersuchte, wie eine Betreuung vermieden 
werden kann. Das BGB sieht in § 1896 vor, 

dass eine rechtliche Betreuung nur einge-
richtet werden darf, wenn andere Hilfen, 
die keine Vertretung erfordern, nicht greifen. 
Die Studie befasst sich mit dem Erforder-
lichkeitsgrundsatz und nimmt insbesondere 
in den Blick, warum dennoch häufig auf die 
nachrangige Hilfe der rechtlichen Betreu-
ung zurückgegriffen wird. 

Die Erhebung ergab, dass ein Teil der Be-
treuungen vermeidbar wäre, wenn das Job-
center, das Sozialamt und die sonstigen 
Sozialbehörden ihrem gesetzlich vorge-
schriebenen Beratungsauftrag nachkämen. 
24 % der geführten Betreuungen, so die 
befragten Betreuer, haben einzig den 
Schwerpunkt, Sozialleistungsansprüche zu 
realisieren. 

Andere Institutionen, wie Pflegeheime, 
Krankenhäuser, Sozialleistungsträger, de-
ren Aufgabe es ist, Hilfen für Menschen zu 
organisieren, regen rechtliche Betreuungen 
an, um sich zu entlasten oder um Sachver-
halte schneller und zügiger und damit oft-
mals vorbei am Betroffenen verhandeln zu 
können. 

Die befragten Betreuungsbehörden sehen 
vor allem die Sozialpsychiatrischen Dienste, 
das ambulant Betreute Wohnen, den allge-
meinen sozialen Dienst und die Schuldner-
beratungen als geeignete Institutionen an, 
um Betreuungen zu verhindern. Doch sind 
regional diese anderen vorrangigen Hilfen 
nicht oder nicht im ausreichenden Maße 
vorhanden. 

 

5 % bis 15 % der Neubestellungen  
sind vermeidbar 

 
Viele Fachleute überraschen die Ergebnisse 
nicht. Dennoch sind nun erstmals aussage-
kräftige Daten verfügbar. Die Verfasser der 
Studie sehen ein Vermeidungspotenzial 
durch andere Hilfen von 5 % bis 15 % der 
Neubestellungen bei rechtlicher Betreuung. 

Um das Ziel, nicht notwendige Betreuun-
gen zu verhindern und die aktuelle Situation 
zu verbessern, schlägt das Institut folgen-
des Modell vor: Im Vorfeld einer rechtlichen 
Betreuung wird eine erweiterte Assistenz 
mit zeitlich begrenzter Fallverantwortung 
eingerichtet. Am Ende wird entschieden, ob 
eine dauerhafte rechtliche Betreuung ein-
gerichtet wird oder ob nun andere Hilfen 
greifen. 

 
Die zweite Studie zur Qualität in der 
rechtlichen Betreuung 

 
Das Institut für Sozialforschung und Gesell-
schaftspolitik, ISG, aus Köln hat untersucht, 
ob die Grundsätze und Errungenschaften 
des Betreuungsrechts auch umgesetzt 
werden (vgl. auch den Beitrag von Alexan-
der Engel in diesem Heft). Orientiert sich 
die Betreuungsführung tatsächlich am Wil-
len des Betreuten (§ 1901 BGB), wird das 
Selbstbestimmungsrecht geachtet und der 
Schutz gewährleistet? 

Die Untersuchung unterteilt die Qualität 
in die klassischen Qualitätskriterien: Struk-
turqualität, Prozessqualität und Ergebnis-
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Befragung von 164 Betreuungsrichtern:  
In welchem Umfang könnten durch konsequenteres Anbieten und besseres Funktionieren anderer Hilfen  
zusätzliche Betreuungen vermieden werden?

16 % 30 % 13 % 41 %

15 % 36 % 23 % 26 %

17 % 39 % 16 % 28 %

18 % 36 % 23 % 23 %



qualität. Zu diesen Qualitätsbereichen ha-
ben die Autoren der Studie 54 Handlungs-
empfehlungen erstellt. Einige Empfehlun-
gen und wichtige Erkenntnisse möchte ich 
hier nur kurz vorstellen. 

Die Strukturqualität beschreibt die Rah-
menbedingungen in der rechtlichen Be-
treuung. Betreuungsbehörden koordinie-
ren das Betreuungswesen einer Kommune 
und tragen so zur örtlichen Strukturquali-
tät bei. Sie entwickeln Standards, steuern 
die Zulassung neuer beruflicher Betreuer 
und haben so eine »Gatekeeperfunktion«. 
Der Zugang zum Amt des Betreuers wird 
jedoch von Kommune zu Kommune sehr 
unterschiedlich gehandhabt. Die Studie 
empfiehlt, dass gleiche Anforderungen an 
Bewerber gestellt werden und dass das Zu-
lassungsverfahren transparent und fair ist. 
Es wird vorgeschlagen, den Zugang zum 
Beruf zentral zu steuern. Die überörtliche 
Betreuungsbehörde könnte diese Aufgabe 
übernehmen. Die Kriterien zum Berufszu-
gang selbst sollen bundesweit vereinheit-
licht werden. 

Empfohlen wird auch, die Rahmenbedin-
gungen so zu verbessern, dass Betroffene 
vor Einrichtung der Betreuung ihre mögli-
che zukünftige Betreuungsperson ohne 
Zeitdruck kennenlernen. Die Betroffenen 
haben dann, so die Ergebnisse der Fallstu-
dien, eine positivere Einstellung zur Betreu-
ung. Für den positiven Verlauf einer Be-
treuung ist ferner die Rolle der Rechtspfle-
ger am Betreuungsgericht entscheidend. 
Sie überwachen den Betreuungsverlauf 
und kontrollieren den Betreuer. Sie sollten 
mehr von der Möglichkeit Gebrauch ma-
chen, Einführungsgespräche mit betreuen-
der und betreuter Person zu führen und 
über die Rechte aufzuklären. So können 
Ängste und Vorbehalte bei Betroffenen ab-
gebaut werden. 

Auch die Tätigkeit der Betreuungsrichter 
untersuchte die Studie. Der Gesetzgeber 
sieht vor, dass nach einer festgelegten Frist 
die Notwendigkeit der Betreuung vom Be-
treuungsgericht überprüft wird. So soll ver-
hindert werden, dass Betreuungsverhält-
nisse über Jahrzehnte ohne Grund zemen-
tiert werden. Die maximale Überprüfungs-
frist beträgt sieben Jahre und wird häufig 
voll ausgeschöpft. Die Handlungsempfeh-
lung sieht vor, dass Richter zukünftig den 

Überprüfungszeitraum inhaltlich begrün-
den müssen und die Überprüfungshöchst-
frist verkürzt wird. 

Die Prozessqualität befasst sich mit der 
Art und Weise der Betreuungsführung. 
Laut Betreuungsrecht kann sowohl der Be-
treuer als auch der Betreute eine Entschei-
dung treffen (Doppelkompetenz). Im Ideal-
fall unterstützt die Betreuerin oder der Be-
treuer die betreute Person bei der Entschei-
dungsfindung. Der UN-Fachausschuss für 
die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen kritisiert an dieser Stelle das deutsche 
Betreuungsrecht und bemängelt, dass Ent-
scheidungen zu oft durch den Betreuer ge-
fällt werden und nicht gleichberechtigt an 
einer Lösung gearbeitet wird. Die Untersu-
chung hat diese Kritik bestätigt. Als einer 
der Hauptgründe, warum es zu ersetzen-
den Entscheidungen kommt, gaben die be-
fragten Berufsbetreuer Zeitmangel an. Zu-
dem, so die Selbsteinschätzung, verfüge 
man oft nicht über die theoretischen Kon-
zepte und Methoden zur unterstützten 
Entscheidungsfindung. 

Um die Autonomie und die Selbstbestim-
mung zu stärken, sieht das Betreuungsrecht 
die »persönliche Betreuung« vor. Klare 
Vorgaben bestehen nicht. So gaben immer-
hin 10 % der befragten beruflichen Be-
treuer an, nicht mal die Hälfte ihrer Betreu-
ten im letzten Quartal gesehen zu haben. 
Das Institut für Sozialforschung meint, 
dass der Gesetzgeber erwägen sollte, Un-
tergrenzen für persönliche Kontakte vor -
zugeben. 

Bei ehrenamtlichen Betreuenden oder Be-
treuenden mit familiärem Bezug stellt die 
Studie fest, dass oft die Sensibilität dafür 
fehlt, dass die Betroffenen in ihrer eigenen 
Entscheidungsfindung zu unterstützen sind. 
Schulungen, Einführungs- und Beratungs-
gespräche für ehrenamtlich Betreuende 
sollten sich gezielt mit dem Autonomiebe-
dürfnis der Betroffenen befassen und flä-
chendeckend sichergestellt werden. 

 
Zufriedene Betroffene 

 
Mit der Ergebnisqualität werden die Zufrie-
denheit und der Gewinn, den die betreute 
Person durch die rechtliche Betreuung er-
fährt, abgebildet. In den Befragungen gab 
die Mehrzahl der Betroffenen an, dass die 
rechtliche Betreuung überwiegend eine  
positive Wirkung bei ihnen entfaltet hat. 
Auch die befragten Betreuenden bestätig-
ten diese Einschätzung. 

Für eine gute Betreuungsführung benöti-
gen die Akteure genügend Zeit. In der ISG-
Studie wurde der Zeitaufwand untersucht, 
den die Betreuer benötigen. Zudem über-
prüfte die Studie die Einkommenssituation 
des Berufsstandes. Die Stundensätze sind 
seit 2005 nicht mehr angehoben worden. 
Eine Anpassung wird empfohlen. Das For-
scherteam ermittelte außerdem, dass Be-
treuende in dem pauschalen Vergütungs-
system im Schnitt 3,3 Stunden im Monat 
vergütet bekommen, tatsächlich aber 4,1 
Stunden für die Betreuungsführung auf-
wenden. 

Im Koalitionsvertrag (S. 133) von CDU/CSU 
und SPD vereinbaren die Parteien, die Er-
kenntnisse der Studien aufzugreifen und 
das Selbstbestimmungsrecht der Betreu-
ten zu stärken. Es werden Rahmenbedin-
gungen angestrebt, die es Betreuungsver-
einen, ehrenamtlichen und freiberuflichen 
Betreuer ermöglichen, die Betreuten in ih-
rer Entscheidungsfindung zu unterstützen. 

 
Widerstand von den Ländern 

 
Ob die ein oder andere Empfehlung der 
Studie und die Ergebnisse des laufenden 
Reformprozesses sich nun tatsächlich noch 
in dieser Legislaturperiode im Bundesge-
setzblatt wiederfinden werden, hängt im 
großen Maße von der Zustimmung der 
Bundesländer ab. In der letzten Justizmi-
nisterkonferenz haben die Justizminister 
noch erklärt, dass die rechtliche Betreuung 
vermehrt als soziale Wohltat für hilfebe-
dürftige Mitbürger (miss-)verstanden wird. 
Widerstände gegen die Reformbemühun-
gen sind also zu erwarten. 

Bleibt für die Betroffenen zu hoffen, dass 
die Bundesregierung dem Ziel aus dem  
Koalitionsvertrag der 19. Legislaturperiode 
verpflichtet bleibt. In dem einleitenden 
Text heißt es nämlich, dass die wirtschaft -
liche Stärke Deutschlands für ein nachhalti-
ges und inklusives Wachstum – dessen  
Erträge allen zugutekommt – genutzt wer-
den solle.  o 
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